
Aufhebungssatzung  
 

zur Satzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein über die Benutzung der 
Betreuungsklasse der Grundschule in Haseldorf und die Erhebung von 

Benutzungsgebühren 
 

Aufgrund der §§ 4 Absatz 1 und 18 Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S 57), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 
404) und der §§ 1 Absatz 2, 2 Absatz 1 und 6 Absatz 1 des 
Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005, S. 27) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 564) wird auf Grund des 
Beschlusses des Amtsausschusses vom 19.11.2024 folgende Aufhebungssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
Der 4. Nachtrag zur Satzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein über die 
Benutzung der Betreuungsklasse der Grundschule in Haseldorf und die Erhebung 
von Benutzungsgebühren vom 02.07.2024 wird für den § 7 –Höhe der Gebühren- 
aufgehoben. 
 

§ 2 
Diese Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.08.2024 in Kraft. 
 
Heist, den 20.12.2024 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
Gez. Wulff 

 


